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Elterninformation: Schulbetrieb ab dem 19.04.2021  

Bezug: Vorgaben des MSB für den Unterricht ab dem 19.04.21 

1 Regelungen für alle Lerngruppen 

1.1 Selbsttests  
• Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und das sonstige an der Schule tätige Personal 

müssen zweimal wöchentlich an einem verpflichtenden Selbsttest teilnehmen oder ein 

maximal 48h altes negatives Testergebnis einer anerkannten Teststelle vorlegen. 

• Schülerinnen und Schüler, die die Teilnahme am Selbsttest verweigern und die kein maximal 

48h altes negatives Testergebnis vorlegen können, sind von der Teilnahme an sämtlichen 

schulischen Präsenzangeboten ausgeschlossen. Sie dürfen das Schulgebäude nicht betreten 

und haben keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot des Distanzunterrichts. 

• Die Testungen der Schülergruppen erfolgen in der SI zweimal pro Woche am MO und MI 

bzw. DI und DO in der 1. Unterrichtsstunde unter Aufsicht der Fachlehrkräfte.  

• Die Testungen in der SII werden in den Leistungskursen durch die dort eingesetzten 

Fachlehrkräfte beaufsichtigt und dokumentiert.  

• Einen Tag vor den zentralen Abschluss- bzw. Abiturprüfungen erhalten die Prüflinge ein 

Testangebot in der Schule. Der Zutritt zu Prüfungsräumen ist nur mit einem negativen 

Testergebnis zulässig. 

1.2 Notgruppe / Pädagogische Betreuung 
• Pädagogische Betreuung (Notgruppe) wird für die Jahrgänge 5+6 angeboten. 

• Schülerinnen und Schüler der JGG 7-10 dürfen nur bei anerkanntem sonderpädagogischen 

Förderbedarf an der Betreuung teilnehmen. 

• Die zur Verfügung stehenden Plätze sind begrenzt.  

• Der Bedarf ist durch die Eltern schriftlich mit dem offiziellen Formular des MSB anzuzeigen. 

• Die zuständige Abteilungsleitung prüft und entscheidet über die Anträge. Die Betreuung 

erfolgt in der Goethestraße. Einzelheiten regelt die ORGA.   

1.3 Vormittagspausen 
Aufenthaltsbereiche während der Vormittagspausen: 

JG 5      JG 6      JG 7 JG 8      JG 9      JG 10  
vorderer Schulhof 
GS. + Bereich 
Tischtennisplatten 

Hinterer 
Schulhof 
Goethestr. 

Sporthof Sporthof vorderer 
Schulhof 
 

vorderer 
Schulhof 
 

1.4 Sportunterricht 
• Der Schwimmunterricht entfällt. Die besonderen Vorgaben des MSB zum Sportunterricht 

sind zu beachten.  

• Alle Sportunterrichte in der 1. + 2 Stunde entfallen. Ausnahme: Sport in der alten Turnhalle 

oder Bismarckhalle findet statt.  

• Bei Entfall kommen die betreffenden Lerngruppen in der 2. Stunde zum Selbsttest in ihren 

Klassenraum. 



2 Regelungen für die SI 
• Gemäß den Vorgaben des MSB erfolgt der Unterricht ab dem 19.04.2021 im Präsenzformat 

in halbierten Lerngruppen im tageweisen Wechselmodus.  

• Da wir keine Mittagspausen anbieten dürfen, endet der Präsenzunterricht in allen 

Lerngruppen nach der 6. Stunde.  

• Sämtliche Ganztagsangebote entfallen 

2.1 Besondere Regelungen für die Jahrgänge 5-9 
• Die SuS haben sämtlichen Präsenzunterricht in einer halben Klassengruppe (keine äußere 

Differenzierung) mit fest zugewiesenen Sitzplätzen.  

• Die Förder-AGs in den JGG 5,6 finden zu den im Stundenplan angegeben Zeiten im 

Distanzformat statt.   

2.1.1 Differenzierte Fächer D, E, M, CH, WP und Religion Jg. 5-9 

• Die Kurslehrer versorgen die SuS über Moodle mit Unterrichtsmaterial. 

• Die Kurslehrer können die SuS zu Videokonferenzen oder kurzen Unterrichtssequenzen zu 

festgelegten Zeiten am Nachmittag einladen. 

• Im Präsenzunterricht erfolgt eine Betreuung durch aufsichtsführende Fachkollegen. 

• Die Kurslehrkräfte stehen in den Zeiten des Präsenzunterrichts im Rahmen der 

organisatorischen Möglichkeiten für Rückfragen zur Verfügung. 

• Die Beurteilung und Benotung erfolgt ausschließlich durch die Kurslehrer für „ihre“ 

jeweiligen Kursschüler, ebenso die Begutachtung der Übungsaufgaben.       

2.1.2 Klassenarbeiten Jahrgänge 5-9 

• Es kann maximal noch eine Arbeit in den Fächern D, E, M, WP geschrieben werden.  

• Es können weitere schriftliche Leistungen in anderer Form erbracht werden.  

2.1.3 Förderung Berufsorientierung (FöBO) Jg. 9 

• Die eingesetzten Fachlehrer legen den Unterrichtsschwerpunkt auf Inhalte der 

Berufswahlvorbereitung sowie der Präsentation von Berufen innerhalb ihres Fachbereiches.  

2.2 Besondere Regelungen für den Jahrgang 10 
• Die SuS haben Präsenzunterricht in ihren Klassen- oder Kursteilgruppen mit fest 

zugewiesenen Sitzplätzen. 

• Die Förder-AGs (Vorbereitung ZP10) finden zu den im Stundenplan angegeben Zeiten im 

Distanzformat statt.   

3 Grundsätze für die SII 

3.1 Unterricht in der SII / JGG EF & Q1  
• In der EF erfolgt der Unterricht in verkleinerten Lerngruppen nach Einteilung durch die 

Abteilungsleitung. 

• In der Q1 findet der Unterricht nach Plan in überschaubaren Kursgruppen im Präsenzformat 

statt. 

3.2 Klausuren Jahrgänge EF & Q1 
• In der EF und Q1 wird noch eine Klausur nach Klausurplan geschrieben. 


